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Strafbeſtimmungen. II155

5. Geſetz , betr . die Benützung und Inſtandhaltungder Gewäſſer vom 25 . Auguſt 1876 .
(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 233. )

Artikel 5. Wer öffentliche Gewäſſer ohne die vorgeſchrie⸗bene Genehmigung benützt oder den Genehmigungsbeding⸗ungen zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 150 Mark odermit Haft geſtraft . )

6. Geſetz vom 3 . März 1870 , die Ausübung undden Schutz der Fiſcherei betr .
Artikel 14 . Wer den in Artikel 3, 49), 5, 6, 8, 10 und12 dieſes Geſetzes ergangenen Verboten , ſowie den auf Grunddieſer Verbote und zum Vollzug der Artikel 9 und 13 Abſatz4 erlaſſenen Verordnungen , bezirkspolizeilichenVorſchriftenund ſonſtigen Anordnungen der Verwaltungsbehörde, fernerwer den zum Schutze des Fiſchereirechts und zur Verhütungvon Übertretungen fiſchereipolizeilicherVorſchriften , endlich werden hinſichtlich der Ausübung der Fiſcherei im Intereſſe desöffentlichen Verkehrs und der Schifffahrt erlaſſenen Verord⸗

nungen zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 150 Mark odermit Haft beſtraft .

) Dieſe Strafbeſtimmung trifft unbefugte Vornahme der in§ 1. Ziffer 2 der Vollzugsverordnung zum Waſſergeſetz ( Seite 101¹0bezeichneten Handlungen ; die Errichtung von Anlagen der in § 1Ziffer 1 und 3 benannten Art ohne Erlaubniß unterliegt der Straf⸗beſtimmung des §147 der Reichsgewerbeordnung ( Seite 112 ) . Artikel24 des Waſſergeſetzes .
) Siehe Seite 105 .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeilicheVorſchriften .
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